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Auf Grundlage des geltenden Rechts arbeiten Länder, Kommunen, die Pflegeeinrichtungen und die 
Pflegekassen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten eng zusammen, um eine leistungsfähige, 
regional gegliederte, ortsnahe und aufeinander abgestimmte pflegerische Versorgung der Bevölke-
rung zu gewährleisten. Sie tragen zum Ausbau und zur Weiterentwicklung der pflegerischen Versor-
gungsstrukturen bei (§ 8 SGB XI).  
Die Bundesländer sind dabei verantwortlich für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig 
ausreichenden und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur. Das Nähere zur Planung und 
zur Förderung der Pflegeeinrichtungen wird durch Landesrecht bestimmt (§ 9 SGB XI). Als gesetzliche 
Grundlage wurde hierfür das Niedersächsische Pflegegesetz (NPflegeG) erlassen.  
 
Die niedersächsischen Landkreise und die kreisfreien Städte sind demnach verpflichtet, eine den örtli-
chen Anforderungen entsprechende notwendige pflegerische Versorgungsstruktur nach Maßgabe der 
gesetzlichen Grundlagen sicherzustellen (§ 5 NPflegeG). Als Grundlage sind über den Stand und die 
voraussichtliche Entwicklung der pflegerischen Versorgung für das jeweilige Gebiet räumlich geglie-
derte Pflegeberichte zu erstellen und fortzuschreiben (§ 3 NPflegeG). Die örtlichen Pflegeberichte sind 
bis zum 31. Oktober 2023 unter Berücksichtigung des Landespflegeberichts (§ 2 NPflegeG), aktuellen 
Pflegestatistiken und dem aktuellen Stand der pflegewissenschaftlichen Forschung zu verfassen. 
Nachfolgend sind die örtlichen Pflegeberichte alle vier Jahre jeweils bis zum 31. Oktober fortzuschrei-
ben. 
 
Der örtliche Pflegebericht (§ 3 NPflegeG) ist ein Instrument der pflegerischen Versorgungsplanung 
und enthält Informationen zum aktuellen Stand und der Entwicklung der pflegerischen Versorgung. 
Zusätzlich unterbreitet er Vorschläge zur Weiterentwicklung und Anpassung der vorhandenen Versor-
gungsstruktur an die notwendige pflegerische Versorgungsstruktur. Dabei werden auch Maßnahmen 
zur Stärkung von Rehabilitation und Prävention und der häuslichen Pflege aufgegriffen, um Pflege- 
und Unterstützungsbedürftigkeit zu vermeiden, zu verlangsamen oder zu vermindern. 
Eine zentrale Datenquelle für die örtlichen Pflegeberichte bildet die Pflegestatistik des Landesamtes 
für Statistik Niedersachsen. Rechtsgrundlagen der Pflegestatistik bilden § 109 SGB XI und die Ver-
ordnung zur Durchführung einer Bundesstatistik über Pflegeeinrichtungen sowie über die häusliche 
Pflege, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG). Die Pflegestatistik stellt Daten über die 
Pflegebedürftigen, ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen zur Verfügung und erscheint im 
zweijährigen Turnus. 
 
Die örtlichen Pflegeberichte sind dem für Soziales zuständigen Ministerium innerhalb von zwei Wo-
chen nach Fertigstellung in elektronischer Form zu übersenden. 
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